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der Gewerkschaft Staatliche Verwaltungen Gesund
heitswesen Finanzen und mit der Vereinigung der 
gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) sowie mit den Wis
senschaftlern und Praktikern zusammenzuarbeiten.

§ 4
Leitung

(1) Die Leitung der Hauptinspektion erfolgt unter 
ständiger Einbeziehung der Werktätigen und ihrer Or
ganisationen nach dem Prinzip der Einzelleitung und 
der persönlichen Verantwortung.

(2) Die Hauptinspektion wird durch den Direktor ge
leitet. der durch den Minister für Landwirtschaft, Er
fassung und Forstwirtschaft ernannt und abberufen 
wird.

(3) Der Direktor ist für die politische, züchterische, 
ökonomische und organisatorische Tätigkeit der Haupt-
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inspektion verantwortlich und rechenschaftspflichtig. 
Er handelt im Namen der Hauptinspektion auf der 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und nach 
den Weisungen des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Erfassung und Forstwirtschaft.
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(4) Die Aufgaben des Direktors werden im Falle sei
ner Verhinderung durch einen von ihm zu bestimmen
den Stellvertreter wahrgenommen.

I
(5) Alle mit leitenden Funktionen betrauten Mitarbei

ter entscheiden in ihrem Aufgabenbereich über alle 
Fragen, soweit sich der Direktor nicht die Entscheidung 
Vorbehalten hat.

§ 5
Arbeitsweise

(1) Zur Verwirklichung der sozialistischen Lcitungs- 
prinzipien hat der Direktor besonders die aktive Mit
wirkung aller Mitarbeiter und der Gewerkschaftsorga
nisation der Hauptinspektion an der Leitung zu för
dern. Die Hauptmethoden einer solchen Arbeitsweise 
sind:

a) die rechtzeitige /Aufstellung von Jahresarbeitsplä
nen und die Kontrolle ihrer Erfüllung;

b) die Vereinbarung gegenseitiger Verpflichtungen 
zwischen dem Leiter und der Gewerkschafts- 
organisation der Hauptinspektion;

c) die Unterstützung der Gewerkschaftsorganisation 
der Hauptinspektion bei der Durchführung sozia
listischer Wettbewerbe und bei der Anwendung 
von Neuerermethoden;

d) die aktive Unterstützung der Gewerkschaftsorga
nisation der Hauptinspektion bei der Durchfüh- 
rung von Arbeitsberatungen und bei der Organi
sierung von Planaktivs und anderen Aktivs sowie 
Kommissionen für spezielle Aufgaben;

e) Vorbereitung und Durchführung von Arbeitskon
ferenzen der Hauptinspektion in Zusammenarbeit 
mit der Gewerkschaftsorganisation.

(2) Der Direktor ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß 
die in den Arbeitskonferenzen und sonstigen Beratun
gen gefaßten Beschlüsse verwirklicht werden. Die lei

tenden Mitarbeiter der Hauptinspektion haben über die 
Erfüllung der Beschlüsse der Arbeitskonferenzen und 
sonstigen Beratungen sowie der Jahresarbeitsplänc 
Rechenschaft in Versammlungen und Konferenzen der 
Gewerkschaftsorganisation abzulegen.

(3) Der Direktor hat den Plan der Hauptinspektion 
vor der Übergabe an das Ministerium für Landwirt
schaft, Erfassung und Forstwirtschaft der Gewerk
schaftsorganisation der Hauptinspektion zur Stellung
nahme vorzulegen. Zur Beseitigung von Hemmnissen 
bei der Durchführung des Planes dienen regelmäßig 
durchzuführende Konsultationen, Aussprachen mit den 
Mitarbeitern und die aktive Teilnahme des Direktors 
der Hauptinspektion an Versammlungen und Konferen
zen der Gewerkschaftsorganisation der Hauptinspek
tion. Der Direktor der Hauptinspektion hat alle Mög
lichkeiten auszunutzen, um der Belegschaft die politi
schen und ökonomischen Zusammenhänge in Verbin
dung mit den eigenen tierzüchtcrischen Aufgaben der 
Hauptinspektion zu erklären.

§ 6 
Struktur

Der Struktur- und Stellenplan ist nach den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen aufzustellen und zu bestä
tigen. .

§ 7
• •

Vertretung Im Rechtsverkehr

(1) Der Direktor vertritt die Hauptinspektion im 
Rechtsverkehr und ist zur Einzelzeichnung rechtsver
bindlicher Erklärungen befugt.
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(2) Im Falle der Verhinderung des Direktors wird die 
Hauptinspektion durch den nach § 4 Abs. 4 benannten 
Stellvertreter gemeinsam mit einem vom Direktor hier
zu Bevollmächtigten vertreten.
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(3) Im Rahmen der ihnen schriftlich erteilten Voll-
# •

machten können auch andere Mitarbeiter der Haupt
inspektion sowie sonstige Personen diese vertreten und 
rechtsverbindliche Erklärungen abgeben. Solche Voll
machten, die sich nur auf einen bestimmten Aufgaben
bereich beziehen können, sind vom Direktor schriftlich 
zu erteilen.

(4) Der Abschluß von Verträgen, die Verbindlichkei
ten für die Hauptinspektion begründen, und Verfügun
gen über Zahlungsmittel der Hauptinspektion bedürfen 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen der Ge
genzeichnung durch den Haushaltsbearbeiter der Haupt
inspektion bzw. seinen Stellvertreter.
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(5) Jeder Unterschrift ist die Funktion des Zeichnen
den hinzuzufügen.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt am 1. Juni 1960 in Kraft.
• • •

Berlin, den 20. Mai 1960
Der Minister für Landwirtschaft.

Erfassung und Forstwirtschaft
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